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Der amp II die Eheſcheidung
a8 Bürgerliche Geſetzbu des en Reiches hat das Tor der Ehe

ſcheidung ſchon weit geöffnet Es geſtattet die Klage auf Eheſcheidung
bei Ehebruch, em erlaſſen, Trachten nach dem eben des Ehegatten,
chwerer Verletzung der durch die Ehe begründeten Pflichten ehrloſem, Unſitt⸗
em Verhalten, grober Mi  andlung und dauernder Geiſteskrankheit Da  0  u
omm noch, wie erfahrene Uriſten verſichern, daß 1 vielen en die
Eheſcheidung auf Schleichwegen rreicht wird, indem man Die Komödie
des en Verlaſſens au od mit ſen beider eile Ehe
bruch zum wecke der Eheſcheidung begeht

ohin dieſe Geſetzgebung zeig die ＋ Im eUtſchen
eich wurden den Jahren 2—— durchſchnittlich ährlich
Ehen geſchieden, ahre 1910 65 In Jahren wurden
alſo nahezu Ehen geſchieden In der Nachkriegszeit ſind die
Eheſcheidungen noch viel zahlreicher 9  orde

Trotzdem geht bielen eute leſe Geſetzgebung noch nicht weit
me mächtige ewegung hat eingeſetzt auf weſentliche Erleichterung
der Eheſcheidung abzielt Die Hauptrufer mM dieſem Streit ſind die
Sozialiſten Wer ihren el und ihre enn wird arüher
nicht wundern on arl Marx hat rklärt * ſei albern, die chriſtlich⸗

Die Um⸗germaniſche oder n Eheform für abſolut halten
wälzung der wir  aftlichen Ver  Ni  e werde eine „höhere Beziehung der
beiden Geſchlechter herbeiführen Wie das erſtehen ei, hat uns ſein
Buſenfreun Fr Engels erraten „Iſt nur die auf lebe gegründete
Ehe fittlich, ſo auch nur die die lehe fortdauert Die Dauer des
Anfalls der individuellen Geſchle

lebe iſt aber nach den Individuen
ehr verſchieden, namentlich bei den Männern, und Eein poſitives V  ren
der Zuneigung oder ihre  — Verdrängung durch emne neue leidenſchaftliche
tehe acht die eidung für eide etle wie für die Geſellſchaft zur
Wohltat. Nur ird man den Leuten erſparen, durch den nutzloſen
eines Scheidungsprozeſſes zu aten ＋1 1

Der rſprung der Familie des Privateigentums uſw (1896)
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Sobald alſo der „Anfall der individuellen Geſchlechtsliebe“ ufhört

und eine neue Leidenſcha entbrennt, können ſich die Ehegatten ohne Prozeß
voneinander rennen. Das iſt die „hoͤhere Form“ der ſozialiſtiſchen Ehe
Auch ebe. iſt derſelben Die Ehe iſt nach ihm ein Pribat⸗
vertrag ohne Dazwiſchenkunft eines Funktionärs. „D  le Befriedigung des
Geſchlechtstriebes iſt ebenſo jede einzelnen perſönliche Sache wie die Be⸗
friedigung jede andern Naturtriebes. Stellt wiſchen zwei Men⸗
ſchen, die einen und geſchloſſen, Unverträglichkeit, Enttäuſchung, Abneigung
heraus, ſo gebiete die Ii (), die unnatürlich und darum un  1
gewordene Beziehung löſen.“

Beſonders die ozigliſtiſchen Frauen ämpfen leidenſchaftlich die
heutige Ehe Man darf, chreibt Oda Olberg den Frauen, die geſund
ſind, das „Recht auf Mutterſchaft“ nicht ſtreitig machen, „gleichviel ob
ſie einen rauſchein haben oder nicht“ Nur der Geſchlechtsegoismus
des annes zie die Trennungslinie „zwiſchen anſtändigen und unan⸗ftändigen Frauen“. Nach Henriette Fürth fordert „die ITkliche Sitt.
ichkeit den am die kirchlich Und ſtaatlich ſanktionierte ebens⸗
ängliche Zwangsehe“. Sie iſt zwar nicht jede geſetzliche Ordnungdes Geſchlechtslebens, aber dieſe iſt nur „ein gel, den wir Uuns
anlegen, den wir aber, enn es ſein muß, auch ſelbſt entfernen können“.
Es gibt aber Menſchen, die dieſen Zügel nicht mehr brauchen „Wir
grüßen ſie al die wirklichen adfinder einer freien Sittlichkeit“,
der freien Liebe

Ella Bormann ! rblickt in der zunehmenden Zahl der Eheſcheidungenkein Zeichen ſittlicher Verwilderung, ondern nUr einen Beweis, daß die
vorhandenen Beſtimmungen über die Ehe eute bon der wirtſchaftlichen,
ſozialen und ſittlichen Entwicklung erho ſind und deshalb kunder
werden en Vielleicht iſt eS dieſem Drängen ſeiner ſozialdemokratiſchenGenoſſen zuzuſchreiben, daß Reichs⸗Juſtizminiſter Radbruch glei beim
Antritt ſeines mte eine Reform der Eheſcheidung in Ausſicht L

Die Sozialiſten ſind aber nicht die einzigen, die die jetzige Ehegeſetzgebung anſtürmen. Im Rheinland haben ſich Männer und Frauen
aller Stände zu dem Verbande „Eherechtsreform“ zuſammengeſchloſſen.In einer Eingabe den Reichstag bom Juli 1920 ſpricht der er⸗

Die Frau 50 475 Die Neue Zeit (22 Jahrg.) 312.
Sozialiſtiſche Monatshefte 1908, 1613.

4 Sozialiſtiſche Monatshefte 1921, 1045
8*
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band beweglichen orten bon der Seelennot derer, enen die heutige
Geſetzgebung die Feſſeln Ehe auferlegt die doch Wirklichkeit keine
Ehe mehr ſei Wo die Ehe der en Grundlage entbehr woOo jede
Möglichkeit der Veredelung, die n ihr gefunden wird, ausgeſchloſſen
iſt, hört auch das ntereſſe des Staates ihr auf Der Verband will
nicht dem hemmungsloſen Freiheitsdrang das Wort reden, CET iſt tief
durchdrungen vbon dem Gedanken, daß die heliche Gemeinſcha eine der
tragenden een der Entwicklungsgeſchichte der Menſchheit geweſen iſt
Und ſein ird ber gerade deshalb omm zum Schluſſe, daß die
Ehe, der die Seelengemeinſchaft fe nicht mehr aufrecht
erhalten werden ſoll

me ähnliche Eingabe ichtete der Deutſche Rechtsbund“ Dresden
0 9  . uni 1921 2  I den Ei  ag Die Reichsregierung hat ieſelbe
den Landesregierungen zur Ußerung Ugehen en elde Eingaben
bekennen vbon ſolchen Perſonen auszugehen, die P  Eem ntereſſe an der
Erleichterung der Eheſcheidung aben „Die weitaus meiſten Unſerer Mit⸗
lieder eben ſelbſt zerrütteter a9 die Eingabe des Verbandes

Eherechtsreform“, und der „Deutſche Rechtsbund“ geſteht eine Geſetzes
vorlage ſei hervorgegangen „QAus der tiefen ſeeliſchen Not“ großen

Das Ir allerdings grelle Schlaglichter aufAnzahl ſeiner Mitglieder
den troſtloſen ehelichen Zuſtand eiten Kreiſen des eu  en Volkes

tigen Uzug erhalten die Ehereformer“ von ſeiten der Juriſten
In den letzten Jahren ſind zahlreiche Broſchüren Und Zeitſchriftenartikel
bon Richtern und Rechtsanwälten erſchienen, die ſich alle für ene Er⸗
weiterung der Scheidungsmöglichkeiten ausſprechen Ein eifriger Apoſtel
dieſer Richtung iſt der Oberlandesgerichtsrat Richard May Hamburg
In der „Juriſtiſchen Wochenſchrift“ fordert die Uriſten
auf, die Initiative zur Eheſcheidungsreform zu ergreifen, ami wir das
Vertrauen des Volkes erhalten und und zu ein  m Verfahren
gelangen, das wir mit nnerer Befriedigung anwenden können Nicht
länger ſollten Richter und Anwälte mißmutig tragen, daß man ihnen
In den Scheidungsprozeſſen Ell nicht öſende Aufgabe aufbürdet“

Alſo die Juriſten en für eine geſetzliche Erleichterung der Ehe
eidung eintreten, ami ſie das Vertrauen des Volkes und
mit nnerer Befriedigung thre mite walten können! Eine ſonderbare
Auffaſſung Als ob es hei der Ehegeſetzgebung darauf ankäme, daß die
Juriſten das Vertrauen des Volkes (d die öffentliche Meinungl) ge⸗
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winnen und mit innerer Befriedigung ihre Entſcheidungen treffen können
Warum ſind rigens iele Juriſten bei den Scheidungsprozeſſen eute
oft nicht zufrieden? Nur deshalb, weil ſie in bielen en gar gern
die Eheſcheidung ausſprechen möchten, aber durch die jetzige Geſetzgebung
daran gehindert ſind

Es iſt rigens anzuerkennen, daß die meiſten Juriſten bon den
extremen Anſchauungen über reie tehe fernhalten und vbon wohlmeinenden
Abſichten geleite werden Gerade der eutigen radikalſten Anſichten
über reie iebe, Ehe und Scheidungsfreiheit, meint May, müſſe man die
Fehler unſeres Scheidungsrechtes beſeitigen, Qmi nicht die Ehe
allzuſehr m Gefahr gerate.

her welches ſind leſe Fehler? Wenn man von Fehlern der be
ehenden Geſetzgebung prechen will, können dieſe nur darin beſtehen, daß
ſie m der Eheſcheidung ſchon weit geht Namentlich iſt der 1569
des B.G der erſt in letzter Stunde durch den ag m das eſe
buch hineingebracht wurde, ein verhängnisvoller Fehler Solange die
eu  en Geſetze die Eheſcheidung nur in ſolchen en zuließen, bon

ſeiten eines Ehegatten eine ſchwere Verſchuldung vorlag, konnte man
mit ihnen bei aller grundſätzlichen Gegnerſcha praktiſch abfinden, weil
leſe ſchwere Verſchuldung der Eheſcheidung m etwa eine eſtimmte Grenze
3og Leider hat der genannte Paragraph die eidung ohne jede Ver⸗
uldung für den Fall der Geiſteskrankheit zugelaſſen. Ami trat man
auf eine ſchiefe ene. Wenn Geiſteskrankheit zUur eidung genügt,

ſollten andere unheilbare Krankheiten nicht genügen? nicht
auch die Unfruchtbarkeit? nicht die nachfolgende Und dauernde
mpotenz

Nun rede man viel bon „zerrütteten“, Uund „Unglücklichen“ Ehen,
m denen die Seelengemeinſchaft Dieſelben ollen ge werden
können In mehreren rtikeln eu  er Juriſten wird auf die Beſtimmung
hingewieſen, die in das ſchweizeriſche Zivilgeſetzbuch Eingang gefunden hat
und die — auch in Deutſchland einführen

Das neue ſchweizeriſche Zivilgeſetzbuch beſtimmt m Art 142 „Iſt
eine ſo lefe Zerrüttung des ehelichen Verhältniſſes eingetreten, daß den
Ehegatten die Fortſetzung der ehelichen Gemeinſcha nicht zugemutet werden
darf, ſo kann jeder egatte auf eidung klagen

„Iſt die Zerrüttung vorwiegend der des einen zuzuſchreiben,
kann nur der andere Ehegatte auf eidung klagen
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Ob die erfaſſer dieſes Ttike nicht emerkt aben, daß derſelbe alle
andern Artikel über die Eheſcheidung vollſtändig überflüſſig macht? Wenn
überhaupt eine Ehe zerrüttet erden kann, daß man den Ehegatten die
Fortſetzung der ehelichen Gemeinſcha nicht mehr Umuten darf, dann gilt

11 das gewi bon Ehen, mn enen ein egatte einen Ehebruch egangen
hat (Art 137) oder dem eben des andern na  E oder ihn er
mißhandelt oder ihn in der Ehre er kränkt (Art 138) oder ein entehrende
Verbrechen begeht oder einen er unehrenhaften Lebenswandel
(Art 139) oder ein egatte den andern Swillig verläßt ＋ 140)
Der Artikel 142 acht alle leſe vorausgehenden Artikel überflüſſig und
gibt dem Richter die Handhabe zur Löſung faſt aller Ehen auf Verlangen
der Ehegatten.

Der Artikel iſt auch außerordentlich kautſchukartig; verlang keinen
materiellen Scheidungsgrund, ſondern nur eine Zerrüttung des ehe
lichen Verhältniſſes, daß den Ehegatten die Fortſetzung der ehelichen Ge⸗
meinſcha nicht zugemutet werden kann. Nun rag ſich, welches iſt der
Maßſtab, dem der Richter rkennt, oh eine Ehe dieſen rad der Zer⸗
rüttung erreicht hat, daß er den Gatten die Fortſetzung der Ehe nichtV
„zumuten“ ar ami wird, wie gger m ſeinem Kommentar
emerkt , „der Richter auf ſein Ermeſſen verwieſen“. Es omm alſo
auf das Ermeſſen des Richters an. Er muß alle ſubjektiven Ver  ni  L
des Einzelfalls berückſichtigen. Er muß individualiſieren. „Erſt die per⸗
nlichen Verhältniſſe, Charakter und Perſönlichkeit der Ehegatten, ihr
Bildungsgrad, die Stärke des 1  en Empfindens, die Lebhaftigkeit der
eaktion auf das gemeinſchaftswidrige Verhalten des andern Ehegatten,
ergeben, ob die Ehe ſo tief zerrüttet ſei, daß ihr eine Fortſetzung nicht
mehr zugemutet werden darf“ (Egger) CS iſt klar, daß hier das aller⸗
meiſte dem elteben des Richters anheimgegeben wird. Ein nhänger
der modernen Scheidungsreform wird in vielen en ganz anders Ur⸗
teilen als ein auf chriſtlich konſervativem oden Stehender. Die 4. Zu
mutungen“ werden ſich nach der jeweiligen öffentlichen Meinung richten

ollen wir alſo die vielen, die eute Über zerrüttete Ehen klagen,
lebenslänglicher Qual verurteilen? Darauf agen wir: Im äußerſten
Notfall bleibt immer noch die Möglichkeit der unvollkommenen Eheſcheidung
(der bloßen Trennung vom ehelichen Gemeinſchaftsleben) rig Allerdings

1 Das Familienrecht des ſchweizeriſchen Zivilgeſetzbuches (Zürich 96
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hat dieſer Ausweg wenig Anziehungskraft für iele, weil ie wiſſen, daß
das eheliche and nicht ge wird Namentlich ein 0  oli weiß, daß

bei Lebzeiten des früheren Ehegatten keine neue Ehe eingehen darf, ohne
ſich vieler und chwerer Sünden chuldig machen und M große Gefahr
für ſein ewiges Seelenheil eraten.

Wir fragen ſodann, wer ſind diejenigen, die heute ſo aut nach Er⸗
leichterung der Eheſcheidung ſchreien? ind * etwa die Edelſten und

Einen der Nation? nein! vielfach Genuß und Lebemenſchen
großer eil unſeres Volkes hat ſich leider bom Chriſtentum ganz abgewandt
Wer dl kein ewiges eben glaubt und nur bom Geiſte der Diesſeitigkeit
beherrſcht wird der will ausleben und möglichſt viel genießen, ehe
ihn der Tod ins zur  leudert und nan egrei von dieſem
Standpunkt das Knirſchen die Unauflöslichkeit der Ehe die ihnen
ſo viel Glücks⸗ oder ſagen wir er Genußmöglichkeiten Uunterbinde Von
dem Geſchrei dieſer eute en manche Juriſten einſchüchtern Sie

P8 nicht entſchieden für die lebenslängliche Dauer der Ehe ein⸗

2 nicht die öffentliche Meinung erſtoßen
Man ag eute über die vielen leichtfertig abgeſchloſſenen und Uun⸗

glücklichen Ehen Aber wer iſt daran ſchuld? Wenigſtens zum eil auch
die heutige Ehegeſetzgebung mit ihrer Leichtigkei der Eheſcheidung Dieſe
Leichtigkeit befördert mehr als man glaubt das ingehen leichtſinniger
Ehen Die Ehekontrahenten wiſſen, daß ihnen ſchon eute die Eheſcheidung

ſehr vielen en möglich iſt und  * daß eite Kreiſe der Vermehrung
dieſer Fälle arbeiten So kann man * chon wagen, erne riskierte Ehe
einzugehen

Re  anwa Hachenburg (Mannheim) befürworte die Ehereform
der den letzten Jahren geſchloſſenen zahlloſen Ehen, die nur

aus dem Krieg und ſeinen Wirkungen er  ren Die aus dem Kriege
Heimkehrenden hatten ein unſagbares Verlangen nach elgenem Heim Uund
nach lebe Dazu noch die alles umwälzenden Ereigniſſe der Revolutions⸗
zeit Kein under wenn die Enttäuſchungen bald eintrafen Von
Verſchulden wird man kaum prechen können Falſch aber wäre ＋2 gerade
leſe jugendlicher Unbeſonnenheit geſchloſſenen Ehen für Un  ar
halten Gerade ſie verlangen die Umgeſtaltung des Eheſcheidungsrechts
Juriſt Wochenſchrift 1922 5) Aber abon zu ſchweigen, daß
bon dieſen leichtfinnig eingegangenen Ehen chon ehr lele auf Grund
der beſtehenden Geſetze ge wurden, ich rage olen wir unſere für die
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Dauer nGeſetzgebung nach zufälligen mſtänden einrichten, die
in einigen Jahren von verſchwinden?

Wir wollen gewi nicht leugnen, daß zuweilen auch gute und hrliche
eute ohne ihre durch die Unauflöslichkeit der Ehe in ſchwere
en und edrängniſſe gelangen können Manchmal ſind ſchwere er

bringen, die beſtehende Ehe ufrecht zu erhalten. ber ieſe er
ſind nu  2 einmal notwendig Im ntereſſe der Eheinſtitution als
ſolcher und des Gemeinwohls.

Der chon er  nte May geſteht „Dem Geſetzgeber handelt
ſich nicht nUur darum, daß der einzelne Streitfall ſein echt bekommt,

ſondern auch darum, daß der run der Lebenslänglichkeit
der Ehe tm allgemeinen Bewußtſein erhalten bleibt Wich
iger als die Ehen, die geſchieden werden wollen, ſind die Ehen, die nicht
geſchieden erden wollen, und das igſte iſt, daß dieſe Ehen die
ege und die Scheidungen die ſeltenen Ausnahmen leiben Das iſt
gewi richtig, aber wie können die Scheidungen die ſeltenen Ausnahmen
bleiben, wenn man den vielen chon beſtehenden Scheidungsgründen
noch neue hinzufügen will?

Um die Ehe richtig zu beurteilen, darf aun nicht bloß auf das Wohl
der einzelnen Ehegatten ſehen, ondern muß m das Gemeinwohl
berückſichtigen, dem ſie an erſter dienen ſoll Der Hauptzweck der
Ehe iſt die Fortpflanzung und Erziehung des Menſchengeſchlechts, und
dieſer Zweck kann nur m der lebenslänglichen Ehe genügen erreicht

＋ werden, und deshalb gehörte zur eishei des göttlichen rheber der
Ehe, ihr leſe Feſtigkeit verleihen.

Der ſo heftige Uund gewalitätige Ge  echtstrieb iſt bei den Menſchen
nicht durch Inſtinkte geregelt wie bei den Tieren, er ſoll durch die er⸗
nun geregelt und gezuge werden Dazu bedarf 65 aber einer objek⸗
iven, durch die atur vorgezeichneten Schranke, und teſe kann
nur der lebenslängliche Beſtand der Ehe ſein. Fällt dieſer weg, ſo wird
das Geſchlechtsleben mit ſeinen Sophiſtereien aſt ganz der illkür des
Menſchen überlaſſen. Noch mehr bedarf die Ehe der Lebensdauer im
ntereſſe der Kindererziehung. Ke  M Sinnenweſen acht eine ſo ange
und oſe Jugend durch wie der en Er muß jahrelang eran
gebilde werden nicht nur m leiblicher, ſondern mehr noch in geiſtiger
und ſittlicher Beziehung. urch die dtur ſind den Kindern die
Eltern als die ihnen bon ott beſtimmten rzieher bezeichnet, und zur
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guten Erziehung iſt durchſchnittlich die dauernde Mitwirkung beider Eltern
erfordert, die in dieſer Aufgabe vielfach glücklich nzen

KRaum iſt die Erziehung eines Kindes m Gange, ſo er  ein ein
zweites, rittes und iertes, mit denen die Erziehung wieder vbon born
anfangen muß ieſe Erziehung verlangt bei jedem einzelnen Kinde eine
Zeit bon 20 Jahren, und ſind mehrere Kinder vorhanden, ſo mit allen
mindeſtens bis Jahre, durchſchnittlich die Lebenszeit
der Eltern Trennen ſich nun die Eltern, ſo wird notwendig darunter
die Erziehung der Kinder Schaden eiden, teſe nun dem Ater
oder der Utter zuge  0  en werden. Man ente auch den großen
Nachteil, der den Kindern aus dem Zank und dem en Beiſpiel
der Eltern erwächſt Urch die eidung wird auch die dauernde
Familie, dieſer Grundpfeiler der menſchlichen Geſellſchaft, die Hüterin
der eligion und althergebrachter Sitte zerſtört, ＋ werden die ande
zerriſſen, eine zahlreiche Verwandtſchaft gegenſeitiger Unter⸗
tützung miteinander verknüpfen. Denn die dauernde Familie etzt orl⸗
wendig die dauernde Ehe boraus

Es kommen aber noch andere Gründe die Eheſcheidung inzu,
die für uns Katholiken völlig ausſchlaggebend ſind Richard May be⸗
fürchtet, daß das Zentrum der ewegung widerſetzen werde,
da die Ehe für die Katholiken nach ihren kirchlichen atzungen als atra
ment und deshalb un  ar gilt Das iſt nicht 7 6 handelt ſich in
der rage der Eheſcheidung nicht bloß atzungen, die Kirche
rlaſſen hat und allenfa wieder aufheben darf, ondern Lehren Und
Einrichtungen des Gottesſohnes, enen die Kirche ni ändern kann.
Nicht die irche, ſondern ri  V ſe hat die Sakramente eingeſetzt
und m thren weſentlichen Eigenſchaften beſtimmt Das gilt auch von
der Ehe

Die Ehe iſt rigen nach Chriſti ehre, auch abgeſehen bon ihrem
ſakramentalen Charakter, unau ich. Nachdem ott die Eva aus der

am gebilde atte, ra ieſer, bon ott erleuchtet „Das iſt
nun Bein bon meinem Bein, Und Flei bon meinem Fleiſch Man
ſoll ſie Männin heißen, weil ſie bom Manne iſt Darum
wird der en ſeinen Vater und eine Utter erlaſſen und ſeinem
etbe anhangen, Uund werden zwei in einem Fleiſche ſein“ (1 Moſ.
2, 23 24 Das el Das Weib, weil aus einem Gliede des annes
gebildet, iſt ſozuſagen ein Glied MM Körper des annes, elde bilden
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gewiſſermaßen nur einen Körper und ehen zueinander In engerer Be⸗
iehung als den Eltern. Chriſtus rwähnt dieſe orte am
und fügt inzu Sie werden alſo nicht mehr zwei, ondern ein Fleiſch ſein
„Was ott verbunden, das ſoll der enſ nicht rennen“ (Matth. 19, 6)

Als die Jünger fragten, denn Moſes den Scheidebrie ge⸗
ſtattet habe, antwortete Jeſus, das ſei der Herzenshärtigkeit der
Uden geſchehen, 77 Anfange aber war * nicht ſo Die Eheſcheidung
war alſo eine Abweichung von der urſprünglichen, bon ott gewollten
einhei der Ehe Daraus geht hervor, daß die Ehe ſchon rein natur⸗
echtlich als bloßer Ehevertrag betrachtet, unau iſt 1. mne größere
Unauflöslichkeit hat die Ehe durch Chriſtus erhalten, indem ſie zUum
Symbol ſeiner unauflöslichen Vereinigung mit der IV erwählt Uund
zum Sakramente rhoben hatV Es iſt für den Katholiken eine Glaubenswahrheit, daß die recht⸗
10 eingegangene und vollzogene Ehe unter riſten bon keiner men
en Autorität aufge erden kann. Das Konzil bon Trient ehrt,
die Gnade Chriſti E  rte „die unauflösliche inheit“ der Ehe Es ber⸗
Urteilt dann eierli die Anſicht derjenigen, die behaupten, der
Härefie oder des beſchwerlichen Zuſammenlebens oder bös⸗
williger Abweſenheit des einen Ehegatten nne der Ehebund gelöſt werden
Und weil damals praktiſch nur der Ehebruch als Scheidungsgrund in
rage kam, berurteilte * eierli die Behauptung, die ＋ irre,
ſie gelehrt habe Und noch ehre, nach der Lehre des Evangeliums Uund
der Apoſtel nne auch Iim Falle des ebru das eheliche and nicht
ge werden.

Man wendet die 1 ehre die orte Jeſu beiu
(19, 9) ein: „Wer immer ſein Weib entläßt, ＋ ſei denn Uum des Ehe⸗
bruches willen, Uund eine andere nimmt, der I die Ehe.“ Hier ſcheint
Jeſus VN- Fall des Ehebruches die Scheidung geſtatten. Aber leſe
orte richtig verſtehen, muß man ſie mit den übrigen Stellen über die

In dem Rundſchreiben Quod apostolici vom ezember 1878 agt Leo III.
Nostis, venerabiles Fratres, rectam huius (domesticae) Societatis rationem
secundum Iuris naturalis necessitatem 1u indissolubili VILI

mulieris unione primo inniti. Im Rundſchreiben Quonam vom
Februar 1880 lehrt 4 Nuptiale vinculum 810 E Dei voluntate iutime

vehementerque XU Ub quopiam inter homines dissolvi aut distrahi nequeat
Vgl Syllab. thes

0OntC. rid Sess. De matrimonio GAIU.
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Eheſcheidung vergleichen. Bei arkus (10, 11) Uund Uta (16, 18) iſt die
Entlaſſung der Frau unbedingt unterſagt: „Wer immer ſein Weib entläßt
und eine andere nimmt, der I die Ehe.“ Wer an den inſpirierten
Charakter der eiligen Schrift glaubt, weiß, daß der Widerſpruch kein
wirklicher ſein kann. Der Paulus löſt denſelben, indem die Ko⸗
rinther chreibt (1 Kor 7, 10) „Den Verheirateten gebiete nicht ich, ſondern
der Herr das Weih ſoll ſich nicht cheiden von dem Manne, Uund der Mann
ſoll das Weib nicht entlaſſen. Das Weib iſt gebunden, ſolange
der Mann lebt; ntf aber ihr Mann, ſo iſt ſie frei, ſie heirate,
wen ſie will ＋ Der Paulus rlaubt alſo den Geſchiedenen nicht, bei
Lebzeiten des andern Ehegatten eiraten. Das heliche and bleibt be⸗
ſtehen, gaher eine Trennung in ezug auf das eheliche Zuſammenleben iſt
geſtattet. Daß dieſe Erklärung die richtige iſt, ergibt für uns Katholiken
zweifellos aus dem eben erwähnten Kanon des Konzils bon Trient

Von dieſer ehre wird die V nie und nimmer aAſſen Zu allen
Zeiten hat ſie ungebeugt daran feſtgehalten Man ente nur an die chweren
Kämpfe, Itolau König Lothar bon Lothringen,
rban II und Paschalis IL Philipp bon Frankreich, m
Uund nnozenz III Philipp Ugu bon Frankreich, Klemens VII
und Paul III Heinrich VIII., Pius VIIL Napoleon zu
führen hatten, die Unauflöslichkeit der Ehe durchzuſetzen. Die
hätten den ◻ nglands verhindern können, wenn ſie dem Wüſtling
auf dem Königsthron die Eheſcheidung geſtatteten. ber ſie prachen
Non Mus. Urch leſe Kämpfe Urde m der gaͤnzen Chriſtenheit
die Überzeugung bon der lebenslänglichen Dauer der Ehe tief begründet.

ami iſt auch die Stellung gekennzeichnet, die wir deutſche Katho⸗
Uen den geplanten Scheidungsreformen einzunehmen haben Wir
en ſie mit aller Entſchiedenheit bekämpfen.

Mag ieſe kirchliche Lehre bon der Unauflöslichkeit der Ehe berfläch⸗
en enſchen, die das eben nur diesſeitig auffaſſen, hart erſcheinen,
Tieferblickenden, die das Wohl der Geſellſchaft im Auge aben, iſt ſie 5
nicht Der erühmte engliſche Staatsmann Gladſtone ra ſich mit aller
Entſchiedenheit für die Unauflöslichkeit der Ehe aus Seitdem man die
Wiederverbindung der Geſchiedenen geſtattet habe, ſagte er, ſei in England
und Amerika die Zahl der Eheſcheidungen ewachſen, die Sittlichkeit
geſunken: Unter 100 Eheſcheidungen fänden 99 der Ausſicht auf
anderweitige Wiederverheiratung ſtatt 16 rte, Im ET⸗·
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bote der Wiederverheiratung liegt, kann nicht In Betracht
kommen gegenüber der Schädigung, die ganze menſch⸗
liche Geſe durch ſie erleidet.“! Der Proteſtant Dr. Wer⸗
nicke chreibt „Se der fittlich indifferente Menſch wird die gerichtliche
Auflöſung der Ehe als der atur Zuwiderlaufendes empfinden,
denn die Ehe iſt nun einmal die eiligſte Burg des menſchlichen, rdi  en
Lebens, ſoviel man auch ſie anſtürmen mag.“? „Gerade die prin⸗
zipielle Unlösbarkeit der Ehe“, chreibt arr Schmitt s, „Ur, abgeſehen
bon den vereinzelten, chweren, 10 unheilbaren Konflikten, bon unſchätzbarer
erzieheriſcher und arakterſtärkender Wirkung Die prinzipielle Untrenn⸗
arkeit der Ehe iſt der arte Polierſtein, dem ſchon mancher rauhe,
widerſpenſtige, verletzende Charakter gla geſchliffen hat Daß auch mancher
onſt recht brauchbare ein bei dieſem unfreiwilligen Polierverfahren
zerſprang Und zerbröckelte, wer leugnen ber tauſendfach mehr
Unheil notwendigerweiſe ntſtehen, wenn jede gegeneinander erbitterte
Ehepaar Iim orne nur bor den Richter ſtürmen rauchte und ohne
Rückſicht auf Kinder eidung fordern dürfte, Uum auseinander laufen

können
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